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9 Gesellschaftliche Anerkennung der 
»Heimerziehung« einfordern!

Stigmatisierung entgegenwirken: 
Teilhabe fördern und »Heim-
erziehung« öffentlich aufwerten 

Um den jungen Menschen und ihren El-
tern eine diskriminierungsfreie sozia-
le Teilhabe zu ermöglichen, bedarf die 
»Heimerziehung« der Anerkennung in 
der Gesellschaft. Die »Heimerziehung« 
wird nur dann angenommen und kann 
nur dann ihre Aufgabe verwirklichen, 
wenn freie und öffentliche Träger zu-
sammen nicht nur um ihre Akzeptanz 
und Anerkennung werben, sondern 
diese durch eine qualitätsorientierte 
sozialstaatliche Infrastrukturpolitik un-
terstützt werden. Hierzu gehören u. a. 
die gezielte Förderung der jungen Men-
schen in ihrem schulischen Erfolg, der 
Teilhabe an kulturellen und politischen 
Bildungsprozessen und eine Fachkräf-
teinitiative. Die öffentliche Verantwor-
tung liegt darin, die »Heimerziehung« 
gesellschaftlich aufzuwerten und den 
Stigmatisierungen durch konkrete För-
derung und Verwirklichung von dis-
kriminierungsfreier selbstbestimmter 
Teilhabe entgegenzutreten. In der Betei-
ligungswerkstatt mit Careleaver*innen 
im Rahmen des Zukunftsforum Heim-
erziehung formulieren die jungen Men-
schen: »Viele von uns Careleavern sto-

ßen an Grenzen bei der Suche nach Job 
und Wohnung, weil die Jugendhilfe eine 
stigmatisierende Wirkung haben kann.« 
(Merkel et al. 2020: 31 f.) Und im Rah-
men der Beteiligungswerkstatt mit El-
tern und Fachkräften wird festgehalten: 
»Trotz einer schon lange geführten De-
batte um die Normalisierung der Heim-
erziehung […], kommt die Herkunftsfa-
milienforschung zu dem Schluss, dass 
Lebensformen wie Heim und Pflegefa-
milie nach wie vor einen ausgrenzen-
den Charakter haben.« (Knuth 2020: 26).

In der zusammenfassenden Auswer-
tung von vier Beteiligungswerkstätten 
mit jungen Menschen, die in Heimein-
richtungen leben, mit Careleaver*in-
nen, Eltern und Fachkräften wurde 
schließlich der Abbau von Stigmatisie-
rungen durch die »Heimerziehung« ge-
fordert, durch einerseits die Förderung 
von Grundrechten und Teilhabe- und 
Beteiligungsmöglichkeiten und ande-
rerseits durch eine positive Medienprä-
senz sowie Aufklärungs- und Informati-
onsmöglichkeiten zum Thema »Leben 
in Wohngruppen« (Möller 2021: 7). Im 
Fazit der Auswertung von den Beteili-
gungswerkstätten wurde deutlich, dass 
sich »die »Heimerziehung« zu einem 
anerkannten und anerkennenden Ort 
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des Aufwachsens im Rahmen öffentli-
cher Verantwortung weiterentwickeln 
muss. Die jungen Menschen, Eltern und 
Fachkräfte machen in den Werkstät-
ten aus ihren jeweiligen spezifischen 
Zugängen heraus deutlich, dass die 
»Heimerziehung« sich häufig stigmati-
sierend auswirkt und sie daher weniger 
Akzeptanz in der Gesellschaft sowie bei 
den Familien und jungen Menschen ge-
nießt.« (Möller 2021: 19).

Förderung und Einlösung von 
Grundrechten als Voraussetzung 
zur Anerkennung

Entscheidend ist neben der öffentli-
chen und gesellschaftlichen Anerken-
nung aber vor allem, ob die Formen 
der »Heimerziehung« von den jungen 
Menschen selbst, den Eltern, aber auch 
den Fachkräften, als Orte des gelingen-
den, chancenreichen Aufwachsens an-
erkannt werden. Dafür müssen das Zu-
sammenleben und die Angebote der 
»Heimerziehung« von den jungen Men-
schen als Verwirklichung und Förde-
rung ihrer Bedürfnisse und Ziele erfah-
ren werden (vgl. Krause/Druba 2020). 
Die jungen Menschen müssen für sie 
spürbar in ihrer Teilhabe etwa an der 
analogen und digitalen Jugendkultur, 
ihrer Schulbildung und kulturellen so-
wie politischen Bildung nachhaltig ge-
fördert werden (vgl. BMFSFJ 2020b). 

Die Auswertung der Beteiligungswerk-
stätten mit jungen Menschen und El-

tern bilanziert: »Junge Menschen wer-
den den Ort anerkennen, an dem sie 
selbst in ihrer Individualität, mit ihren 
aktuellen Bedürfnissen, ihrer Biografie/
Vergangenheit sowie den Vorstellungen 
ihrer Zukunft anerkannt werden und sie 
pädagogische Förderung erfahren, um 
sich zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit entwickeln zu können. Eltern wer-
den den Ort für sich und ihr Kind an-
erkennen, wenn sie diese Entwicklung 
miterleben, wenn sie erfahren, dass es 
ihm dort gutgeht. Um es miterleben zu 
können, müssen sie ernstgenommen 
werden und die Möglichkeit bekom-
men, am Leben ihrer Kinder teilzuneh-
men und sich auf Augenhöhe zu betei-
ligen.« (Möller 2021: 18).

Fördert und verwirklicht die »Heimer-
ziehung« die Grundrechte und Bedürf-
nisse der jungen Menschen und werden 
Eltern aktiv in den Hilfeprozess und vor 
allem in den Alltag der Erziehungshilfen 
eingebunden, unterstützt dies eine An-
erkennung der Hilfen durch die Eltern 
(vgl. Knuth 2020). Eltern haben einen 
Rechtsanspruch, bei Bedarf Hilfen nach 
§ 34 SGB VIII in Anspruch zu nehmen. 
Sie sollten auch eigenständige ergän-
zende Hilfeangebote bekommen. Eine 
Haltung in Jugendämtern, dass die 
Fachkräfte in öffentlicher Verantwor-
tung diesen Rechtsanspruch verwirkli-
chen, trägt zu einer deutlichen Akzep-
tanz der Hilfen im Familiensystem bei. 
Anerkennung wird reziprok hergestellt, 
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indem Fachkräfte Eltern und junge 
Menschen in der »Heimerziehung« an-
erkennen und jene die Fachkräfte, die 
in der »Heimerziehung« arbeiten (vgl. 
etwa Krause/Druba 2020). 

Anerkennung der »Heimerziehung« 
in der kommunalen Infrastruktur

Die kommunale Infrastruktur bietet 
Hilfen für Familien, Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene. Der Staat 
hat die öffentliche Verantwortung, Hil-
fen wie die »Heimerziehung« so auszu-
gestalten, dass die Grundrechte und 
sozialen Rechte der jungen Menschen 
verwirklicht werden sowie eine diskri-
minierungsfreie soziale Teilhabe er-
möglicht werden kann. Dies zeigt sich 
z. B. auch daran, wie schnell die »Heim-
erziehung« auf aktuelle Entwicklungen 
wie die Ermöglichung digitaler Teilha-
be reagieren kann. Insgesamt ist die 
»Heimerziehung« auf die Ausgestaltung 
der kommunalen Infrastruktur und eine 
entsprechende Anerkennung in den lo-
kalen Kooperationsstrukturen und bei 
den Fachkräften in der multiprofessio-
nalen Zusammenarbeit angewiesen. 
Dies stärkt die Kooperation mit dem All-
gemeinen Sozialdienst, der Wirtschaft-
lichen Jugendhilfe, der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, den Schulen etc. und 
ist Voraussetzung für die Ausgestaltung 
der öffentlichen Verantwortung der 
»Heimerziehung« (vgl. Behnisch 2020: 
22 ff.).


